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	▶ Gesetzliche Unfallversicherung
CoViD-19 als Berufskrankheit

| Eine COVID-19-Erkrankung kann grundsätzlich einen Versicherungsfall 
der gesetzlichen Unfallversicherung darstellen. |

Von der Nummer 3101 der Berufskrankheitenliste werden u. a. Personen er-
fasst, die infolge ihrer Tätigkeit im Gesundheitsdienst mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 infiziert werden und deshalb an COVID-19 erkranken. Zum Ge-
sundheitsdienst zählen z.  B. Krankenhäuser, Arztpraxen, zahnarztpraxen, 
Apotheken, Physiotherapieeinrichtungen, Krankentransporte, Rettungs-
dienste oder Pflegedienstleistungen. Ob eine Infektion mit dem SARS-CoV-
2-Virus im Gesundheitsdienst oder in der Pflege eine Berufskrankheit sein 
kann, hängt im Wesentlichen davon ab, ob die betroffene Person persön-
lichen Kontakt zu Patientinnen, Patienten oder zu betreuenden Personen 
hatte. Allein die Tätigkeit in einer Einrichtung des Gesundheitsdienstes – z. B. 
im Verwaltungsbereich – reicht dafür nicht aus. Eine Anerkennung als Be-
rufskrankheit setzt weiterhin voraus, dass nach einer Infektion mindestens 
geringfügige klinische Krankheitssymptome auftreten. Treten erst später 
Gesundheitsschäden auf, die als Folge der Infektion anzusehen sind, kann 
eine Berufskrankheit auch ab diesem Zeitpunkt anerkannt werden.

Persönlicher Kontakt 
ist ausschlaggebend

	▶ Energiepreispauschale
Selbstständiger mit „midijob“: Wer zahlt energiepreispauschale?

| f r A G e:  „Eine ZFA meiner Praxis ist mit einem Nagelstudio selbstständig 
tätig.  Zudem übt sie bei mir in der Gleitzone eine Angestelltentätigkeit aus (sog. 
„Midijob“). Weitere  Anstellungsverhältnisse bestehen nicht. Zählt der Midijob 
als erstes Arbeitsverhältnis und erhält die ZFA die Energiepreispauschale (EPP) 
von 300 Euro (vgl. ZP 06/2022, Seite 17) deshalb von mir ausgezahlt?“ |

A n t Wo r t :  Als midijobberin ist die ZFA nicht selbstständig tätig. Da es 
sich um ihr einziges aktives Dienstverhältnis handelt, wird sie in eine der 
Steuerklassen I bis V eingeordnet sein. Bestand das Arbeitsverhältnis mit 
Ihnen am 01.09.2022, erhält die ZFA die EPP von 300 Euro daher von Ihnen 
ausgezahlt. Sie als Arbeitgeber zahlen aber nur dann aus, wenn sie Lohn-
steueranmeldungen abgeben. Sind Sie lohnsteuerlicher Jahreszahler, kön-
nen Sie auf die Auszahlung verzichten. Kommt es nicht zur Auszahlung durch 
Sie als Arbeitgeber, erhält die ZFA mit Midijob die EPP im Rahmen der 
 Steuerfestsetzung für 2022. 

Wichtig für ihre zfA zu wissen: Wurde für die einkünfte aus dem nagelstu-
dio zum 10.09.2022 eine Vorauszahlung zur Einkommensteuer festgesetzt, 
kann es sein, dass das Finanzamt diese um die EPP von 300 Euro mindert. 
Das ist der Fall, wenn dem Finanzamt die Angestelltentätigkeit nicht bekannt 
sein sollte. In diesem Fall erhält die ZFA die Pauschale aber nicht mehrfach. 
Im Rahmen der Steuerfestsetzung für 2022 wird das Finanzamt die rein vor-
läufige Minderung der Vo rauszahlung prüfen und den zu Unrecht gezahlten 
Betrag zurückfordern.
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